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1 Allgemeines zum Auftrag und zum Grundstück 

1.1.1 Zweck des Gutachtens 

· Gutachten im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens zur Aufhebung der Gemeinschaft. 

1.1.2 Ansprechpartner 

Auftraggeber Auftragnehmer Antragsteller/in Antragsgegner/in 

Amtsgericht 
Stralsund 

Frankendamm 17 
18439 Stralsund 

Tel.: 03831 257 623 

Ingo Kuhwald 
Zum Landsitz 1-2 

in 18059 Gragetopshof 
Tel.: 0381 / 455 748 

Fax: 0381 / 490 92 13 

Wird aus 
Datenschutzgründen nicht 

genannt 

1) wird nicht genannt 
2) wird nicht genannt 

1.2 Ortsbesichtigung 

· Ein Ortsbesichtigungstermin wurde  für den 02.11.2023 vorgeschlagen und durchgeführt. 
 
Anwesende: 
 
Antragsteller/in · war nicht zugegen 
Antragsgegner/in zu 1) gemäß Beschluss · war anwesend 
Antragsgegner/in zu 2) gemäß Beschluss · war nicht zugegen 
Mieter · war anwesend 

 
Der Sachverständige konnte das Objekt von Innen und Außen besichtigen. 
Das Anfertigen von Fotoaufnahmen vom Inneren der baulichen Anlagen wurde mieterseits nicht 
gestattet. 
 
Der Antragsgegner zu 1) übergab dem Gutachter folgende Unterlagen: 
· Mietvertrag inkl. letzte Mieterhöhung 
· Teile aus den Bauunterlagen (Bauzeichnungen)  
· Letzte Anpassung des Erbbauzinsses von 2007 

1.3 Grundbuchangaben, Rechte, Baulasten, Überbauungen 

Grundbuchangaben 

Eigentümer · Wird aus Datenschutzgründen nicht genannt 

Rechte in Abt. II 

· Lfd.Nr.1: Eintragung des Erbbauzinses 
· Lfd.Nr.2: Vormerkung zur Sicherung auf Eintragung einer höheren 

Erbbauzinsreallast 
· Lfd.Nr.3: Vorkaufsrecht  für den Eigentümer GB von Wiek Blatt 2566 
· Lfd. Nr.5: Zwangsversteigerungsvermerk 

Überbauungen 
 Das Flurstück 710/24 wird nicht überbaut und es gehen vom Flurstück 710/24 

keine Überbauungen aus 

Baulasten · Keine Baulasteintragung 
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2 Lage  

 

Wiek, ist eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen 
auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern 
(Deutschland). 
Wiek liegt etwa 30 Kilometer nordwestlich von Bergen auf 
Rügen auf der Halbinsel Wittow. Die Gemeinde ist über die 
Landstraße 30 zu erreichen oder über die Wittower Fähre, 
einer Autofähre zwischen den Gemeinden Wiek und  Trent. 
Wiek grenzt im Westen an den Wieker Bodden. Nach der 
Wende wurde der Ort ab 1992 mit Hilfe der 
Städtebauförderung umfangreich saniert. Der Wieker Hafen 
wurde zwischen 2001 und 2004 umfangreich ausgebaut und 
modernisiert. Die Marina Wiek bietet Liegeplätze für etwa 150 
Segelyachten. 
Der Hafen mit seinen beiden Hafenbecken bildet den 
Mittelpunkt des Erholungsortes, um den herum sich über die 
Jahrhunderte das idyllische Dorf entwickelt hat, das sich 
seinen Fischercharme erhalten konnte. 
 
o Einwohner: 1.007 (31. Dez. 2022)  
o Fläche: 25,44 km² 
o Gemeindeverwaltung: E-Thälmann-Str. 37 in 18551 

Sagard Rügen 

Mikrolage 
· Gelegen im nördlichen Teil von Wiek 
· Entfernung zum Bodden ca. 400 m (Luftlinie); 650 m Fußweg 
· Gelegen in einen B-Plangebiet. 
· Nachbarschaft: individueller Wohnungsbau  

 

Infrastruktur   
· Straßenanbindung: Ahornstraße 
o 2spurige Asphaltstraße, keine Fußgängerwege, 

Straßenbeleuchtung 
· Neues B-Plangebiet aus der Zeit 1995/96 mit neu 

errichteten Erschließungsanlagen 
 straßenausbaubeitragsfreier und 

kanalausbaubeitragsfreier Zustand für die 
vorhandene Erschließung 
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2.1 Grundstücksbeschreibung  

Zustandsmerkmale des Grundstücks  
· bestehend aus einem Flurstück 
· Größe 835 m² 
· Parallelogrammförmiger Zuschnitt 
· Straßenfront (Ahornweg) ca. 20 m  
· Tiefe (Nord) ca. 39,57 m 
· Tiefe (Süd) ca. 43,94 m 
· Im Wesentlichen ebene Lage 
 
1) Wohnhaus 
2) Garage 
3) Terrasse 
4) Gerätehaus 
 

Erschließungsanlagen  
· Trinkwasser- / Schmutzwasser- / Erdgas- sowie Stromanschlüsse vorhanden 
· Der genaue Leitungsverlauf ist unbekannt, sie dürften jedoch direkt vom Haus zum Ahornweg 

verlaufen. 

 

2.1.1 weitere Zustandsmerkmale 

Erschließungsbeiträge 
Ausbaubeiträge 

· Für das Grundstück sind derzeit keine Erschließungsbeiträge gemäß § 127 
ff. BauGB und keine Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 KAG M-V offen 
(Annahme, es ist nichts Gegenteiliges bekannt) 

Denkmalschutz · Denkmalschutz besteht nicht 

Altlasten · Soweit äußerlich erkennbar sind keine Altlasten vorhanden. 

Bodenordnung 
· Keine aktive Bodenordnung 
· Kein Sanierungsgebiet 

Flächennutzungsplan · Wohngebiet 

2.2 Planungsgrundlagen 

 

Auszug aus dem aus dem einfachen B-Plan Nr. 1 
„Wohngebiet�Nord“ 

2. Änderung Rechtskraft 2016 
 
Resümé des Gutachters:  
· Baurecht nach § 30 BauGB  
· Baufläche ohne nähere Spezifizierung (ehemals 

allgemeines Wohngebiet) 
· GRZ 0,25 
· GFZ 0,35 
· Offene Bauweise 
· 1 Vollgeschoss 



GZ: 704 K 17/23                                                                                                                                                                       Seite 7
   

http://www.Wert-von-Immobilien.de                            "Einfamilienhaus+Garage,�Ahornweg�15�in�18556�Wiek“�-   erstellt  von Ingo Kuhwald 

3 Wertermittlung des Erbbaurechts 

3.1 Allgemeines zum Erbbaurecht 

Der Erbbaurechtsgeber (Grundstückseigentümer) stellt dem Erbbaurechtsnehmer (Erbbauberechtigten) für 
einen fest bestimmten Zeitraum (Laufzeit des Erbbaurechts) sein Grundstück i.d.R. für die Errichtung eines 
Bauwerks auf oder unter der Erdoberfläche zur Verfügung (§ 1 Abs. 1 ErbbauVO). Hierzu wird das 
Grundstück mit einem veräußerlichen und vererblichen Recht (Erbbaurecht) belastet. 
 
o Das Erbbaurecht ist ein grundstücksgleiches Recht 

 
Das belastete Grundstück selbst bleibt im Eigentum des Grundstückseigentümers (Erbbaurechtsgebers). 
Als Entschädigung für die Hergabe des Grundstückes zahlt der Erbbaurechtsnehmer i.d.R. eine regelmäßig 
wiederkehrende Leistung, den Erbbauzins. 

3.1.1 Wertermittlungsgrundlagen 

Im Folgenden soll der Wert des Erbbaurechts bestimmt werden. Bei unbebauten Grundstücken ist der Wert 
des Erbbaurechts = dem Bodenwert des Erbbaurechts 
  
· marktangepasster finanzmathematischer Ansatz der WertR 
 
Für die Aufteilung des Bodenwerts BW gilt grundsätzlich 
 

 
Darin bedeuten: 
A = finanzmathematisch ermittelter Bodenwertanteil des Erbbaurechts 
B = finanzmathematisch ermittelter Bodenwertanteil des Erbbaugrundstücks 
 
Nach Einführung von Marktanpassungsfaktoren (f) ergibt sich: 
 

A = A x f (Bodenwertanteil des Erbbaurechts) sowie 
C = C x f (Bodenwertanteil des Erbbaugrundstücks). 
 
Gemäß den Maßgaben der WertR wird der Bodenwertanteil�des�Erbbaurechts�A‘�nach�folgender�Formel�
ermittelt: 

 
A` = Bodenwert des Erbbaurechts 
Z = angemessener Erbbauzins = BW x z 
Z` = zulässiger Erbbauzins (vertraglich und gesetzlich zulässiger Zins) 
nE = Restlaufzeit des Erbbaurechts 
q = 1 + z = angemessener Zinsfaktor 
z = üblicher Erbbauzinssatz 
f 1w = Wertfaktoren der WertR 
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Diese Formel stammt aus der Rentenrechnung; mit ihr wird der Barwert einer zeitlich begrenzten jährlich 
nachschüssig zahlbaren Rente ermittelt. 
 
Die Differenz ME = Z � Z´ ist das Maß der jährlichen Vergünstigung für den Erbbaurechtsnehmer bzw. 
der Minderertrag ME für den Eigentümer des Erbbaugrundstücks. 
 
Grafisch lässt sich das WertR-Modell zur Ermittlung des Bodenwertanteils des Erbbaurechts wie folgt 
darstellen: 

 
 

Der WertR liegt dabei folgende Überlegung zu Grunde: 

 
 
Steigt der Bodenwert für baureifes Land stärker an als der Lebenshaltungskostenindex oder der 
Einkommensindex, so ergibt sich 
 

Z (angemessener Erbbauzins) > Z`(zulässiger Erbbauzins) 
resultierend ist Z – Z´> 0 

 
 

Somit  würde sich nach Berechnungsformel 
 
 
 
für A` (= Bodenwert des Erbbaurechts) ein positiver Wert ergeben. Das Erbbaurecht hätte  einen Wert. 
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In Zeiten langfristiger Stagnation auf dem Immobilienmarkt mit stagnierenden oder sogar sinkenden 
Bodenwerten, verbunden mit gleichzeitig steigenden Lebenshaltungskosten bzw. erhöhten Einkommen, 
ergibt sich: 

Z (angemessener Erbbauzins) < Z`(zulässiger Erbbauzins) 
resultierend ist Z – Z´< 0 

 
In diesem Fall ergibt sich für A` (= Bodenwert des Erbbaurechts) ein theoretisch negativer Wert. Das 
Erbbaurecht hätte  keinen Wert 

3.1.2 Erbbaurecht- Wertermittlungen 

Im Folgenden werden folgende Wertermittlungen durchgeführt: 
 

1. Ermittlung des zulässigen Erbbauzinses 
2. Wertermittlung des unbelasteten Bodenwertes (nach dem Vergleichswertverfahren) 
3. Ermittlung des angemessenen Erbbauzinses 
4. Ermittlung des Bodenwertes des Erbbaurechts = Wert des Erbbaurechts 

3.2 Ermittlung des zulässigen Erbbauzinses 

· Auszug aus dem Vertrag  1710/1995 
· Punkt IV, Seite 6 und 7 des Vertrages 
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Seite 15 des Vertrages 
 

 
 

Seite 16 des Vertrages 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GZ: 704 K 17/23                                                                                                                                                                       Seite 11
   

http://www.Wert-von-Immobilien.de                            "Einfamilienhaus+Garage,�Ahornweg�15�in�18556�Wiek“�-   erstellt  von Ingo Kuhwald 

Erbbauzinsanpassung zum 01.01.2007: 604,12�€ 
 

 
 
Änderungen zum 01.01.2024 
 
· Der Verbraucherpreisindex (VPI) 1990 = 100 % wird nicht mehr geführt. Deshalb wird auf den VPI 

2020 = 100% Bezug genommen. 
 
 
Laut telefonischer Auskunft beim Erbbaurechtsgeber  soll sich der Erbbauzins zum 01.01.2024 wie folgt 
ändern: 
 
 Zins Veränderung 
01.01.2007 604,12 = 100 % 
01.01.2024 785,96 = 130,10 % 
 
o Erbbauzins (01.01.2007):       604,12 €/Jahr 
o Erbbauzins (01.01.2024):       785,96�€/Jahr 

 
Wie der neue Erbbauzins berechnet wurde, wurde dem Gutachter nicht zugereicht. Der neue Zins wird 
der weiteren Berechnung zu Grunde gelegt. 
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4 Ermittlung des unbelasteten Bodenwertes 

Anmerkungen 
 
· Der� Erschließungskostenanteil� in� Höhe� von� 65.130� DM� (=� 33.300,44� €)� wurde� durch� den�

Erbbauberechtigten bezahlt. 
· Dies entspricht�39,88�€/m². 
· Der Erbbauzins bezieht sich demnach auf den erschließungsbeitragspflichtigen Bodenwert. 
· Zur�Vereinfachung�ermittelt�der�Gutachter�den�aktuellen�Bodenwert�abzüglich�39,88�€/m². 
 
Allgemeines 
 
Zustandsuntersuchungen bezüglich der Standsicherheit oder hinsichtlich von Bodenverunreinigungen 
wurden nicht vorgenommen. Hierzu bedarf es der Sach- und Fachkunde spezieller Fachleute.   
Genaue Kenntnisse zum Baugrundzustand kann nur ein entsprechendes Baugrundgutachten erbringen. 

4.1.1 Bodenwertermittlung auf der Grundlage des Bodenrichtwertes 

Der Gutachterausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen  hat auf der Basis der erfassten Kauffälle die 
Bodenrichtwertkarte des Landkreises, erarbeitet.   
 

 

140 €/m² 
· Baureifes Land 
· gemischte Baufläche (auch Baufläche ohne 

nähere Spezifizierung)  
· Offene Bauweise 
· Geschosszahl I  
· Mittlere Grundstücksgröße: 1.100 m² 
· erschließungsbeitrags-

/kostenerstattungsbetragsfrei und 
abgabenpflichtig nach 
Kommunalabgabengesetz 

· Stichtag 01.01.2022 

4.1.2 Anpassung des Bodenrichtwertes 

Aktuelle Marktlage 
 

· Der Bodenrichtwert wurde zum 01.01.2022 ausgewiesen. Welche Auswirkungen die aktuelle Situation 
auf den Grundstücksmarkt in Wiek hat (Inflation, steigende Zinsen, weltpolitische Lage) lässt sich 
noch nicht verifizierbar abschätzen, man kann jedoch von stagnierenden oder fallenden Preisen 
ausgehen. 

 
· Der Gutachter nimmt keine weitere konjunkturelle Marktanpassung vor. 
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Anpassung an die Grundstücksgröße 
 
· Dem Bodenrichtwert liegt eine mittlere Größe von 1.100 m² zu Grunde. 
 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie - VW-RL) 
Maß der baulichen Nutzung 
 
4.3.3 Grundstücksgröße und weitere Grundstücksmerkmale 
 
(1) Zur Berücksichtigung von Abweichungen der Grundstücksgröße der Vergleichsgrundstücke gegenüber 
dem Wertermittlungsobjekt sind in der Regel Umrechnungskoeffizienten zu verwenden, soweit dieser 
Wertunterschied nicht bereits durch die WGFZ-Anpassung (vgl. Nummer 4.3.2) oder in sonstiger Weise (z. 
B. nach Nummer 9 Absatz 3) berücksichtigt wurde. 
 
(2) Für eine Anpassung mittels der in Anlage 2 enthaltenen Umrechnungskoeffizienten gilt Nummer 4.3.2 
Absatz 2 entsprechend. 
 
 Anmerkung: Abweichend von der Anlage 2 der Vergleichswertrichtlinie wählt der Sachverständige 

folgende Ableitung, die sich in seiner Praxis bewährt hat. 

 
 

Y = X -0,242 

 
Berechnung  (Größe) 
 
· Bodenrichtwert��in��€/m² · 140�€/m² 
mittlere Richtwertgröße    = 950 m² · 1.100 m² 

Grundstücksgröße (Flurstück 710/24)   · 835 m² 
X = Grundstücksgröße : Richtwertgröße · 835 / 1.100 = 0,759 
Y (Umrechnungsfaktor) = X -0,242  = 0,759 -0,242 · = 1,069 

Formel · =140 €/m²�x�1,069 
· Stichtag/Größe- angepasster Bodenrichtwert  gerundet�150�€/m² 
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Flurstück 
Charak- 

terisierung 
Grundstücks- 

größe in m² (ca.) 
Bodenwert in  

€/m² 
Grundstücks- 
wert�in�€ 

Flurstück 
710/24 

Bauland /-nebenfläche 835 150,00 125.250,00 

abzüglich Erschließungskostenanteil 835 39,88 -33.300,44 

Gesamt  1.670,00  91.949,56 

 

4.1.3 Ermittlung des angemessenen Erbbauzinses 

Angemessener Erbbauzins: 2,5 % 
 
Angemessener Erbbauzins  = 2,5 % von 91.949,56 €  = 2.298,74  €/Jahr 
Restlaufzeit der Erbbaurechtsvertrages    =  72 Jahre 
Verfielflältiger bei 2,5 % uns 72 Jahren    =  33,24 
 

4.1.4 Wert des Erbbaurechts 

Z (angemessener Erbbauzins) - Z`(fiktiver angepasster Erbbauzins)  
 
= 2.298,74 €�- 785,96 €/Jahr €�     = gerundet 1.512,78  € 
 
Es ergibt sich ein positiver Wert. 
  
Demzufolge ergibt sich als Bodenwert des Erbbaurechts nach der Formel  
Folgender Wert 
 
 
 
1.512,78 €/Jahr x 33,24        =  50.284,81 € 
 
 
Resümè 
 
· In der nachfolgenden Wertermittlung wird dieser Bodenwertvorteil durch das Erbbaurecht für den 

Erbbaurechtsnehmer berücksichtigt. 



GZ: 704 K 17/23                                                                                                                                                                       Seite 15
   

http://www.Wert-von-Immobilien.de                            "Einfamilienhaus+Garage,�Ahornweg�15�in�18556�Wiek“�-   erstellt  von Ingo Kuhwald 

5 Wertermittlung der baulichen Anlagen  

5.1 Definitionen, Grundsätze und allgemeine Erläuterungen 
 

Der Verkehrswert 
 
Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den 
rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 
und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Der 
Verkehrswert ist also der Wert, der sich im allgemeinen Geschäftsverkehr am 
wahrscheinlichsten einstellen würde. 
Die Definition der Europäischen Union lautet wie folgt: "Unter Marktwert (Verkehrswert) ist 
der Preis zu verstehen, der zum Zeitpunkt der Bewertung auf Grund eines privatrechtlichen 
Vertrages über Bauten oder Grundstücke zwischen einem verkaufswilligen Verkäufer und 
einem ihm nicht durch persönliche Beziehungen verbundenen Käufer unter den 
Voraussetzungen zu erzielen ist, dass das Grundstück offen am Markt angeboten wurde, dass 
die Marktverhältnisse einer ordnungsgemäßen Veräußerung nicht im Wege stehen und dass 
eine der Bedeutung des Objektes angemessene Verhandlungszeit zur Verfügung steht." 
Die TEGoVA (Europäischer Zusammenschluss der Verbände der Immobilienbewerter) 
definiert den Verkehrswert (Marktwert) als den Preis, zu welchem Grundstücke und Gebäude 
gemäß einem privaten Vertrag von einem verkaufsbereiten Veräußerer an einen 
unabhängigen Käufer am Tage der Bewertung verkauft werden können, wobei die Annahme 
zugrunde gelegt wird, dass die Immobilie öffentlich auf dem Markt angeboten wird, dass die 
Marktbedingungen eine ordnungsgemäße Veräußerung ermöglichen und dass für die 
Aushandlung des Verkaufs ein im Hinblick auf die Art der Immobilie normaler Zeitraum zur 
Verfügung steht. 
 
Erforderliche Daten und Modellkonformität 
 
Die zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Kaufpreise, Bodenrichtwerte, Zinssätze, 
Umrechnungskoeffizienten, Anpassungsfaktoren, Indexreihen, sowie sonstige erforderliche 
Daten) sind nach §9 geeignet, wenn die Daten hinsichtlich ihrer Aktualität bezogen auf den 
Wertermittlungsstichtag und bezogen auf die Repräsentativität den jeweiligen 
Grundstücksmarkt zutreffend abbilden. Etwaige Abweichungen in den allgemeinen 
Wertverhältnissen sowie wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des 
Wertermittlungsobjekts können nach §9 (2-3) berücksichtigt werden. 
Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse sind die Daten durch geeignete 
Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag 
anzupassen. Wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des 
Wertermittlungsobjekts sind durch geeignete Umrechnungskoeffizienten, durch eine 
Anpassung mittels marktüblicher Zu- oder Abschläge, oder in anderer Weise zu 
berücksichtigen. 
Die Modellkonformität in §10 besagt, dass bei der Anwendung von relevanten Daten 
dieselben Modelle und Modellansätze zu verwenden sind, die bei der Ermittlung dieser Daten 
zugrunde lagen. Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei 
Anwendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung 
abzuweichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erforderlich 
ist 
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Die normierten Wertermittlungsverfahren der ImmoWertV 2021 
 
Grundsätzlich sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, 
das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. 
 
Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen. 
Die genannten Wertermittlungsverfahren sind gem. §6 (2) ImmoWertV 2021 regelmäßig in 
folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 
 
· 1. die allgemeinen Wertverhältnisse 
· 2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale. 
 
Weiter gliedern sich diese gem. §6 (3) ImmoWertV2021 in folgende Verfahrensschritte: 
· 1. Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts 
· 2. Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswerts 
· 3. Ermittlung des Verfahrenswerts 
 
Der Verkehrswert ist aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten 
Wertermittlungsverfahren unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. 
 
Entsprechend den Gewohnheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wird der Wert des Grundstückes 
üblicherweise mit Hilfe des Sachwertes ermittelt, weil üblicherweise vergleichbare Objekte der 
individuellen Eigennutzung dienen. 
 
Der Sachwert basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer Merkmale. Der Sachwert wird als 
Summe von Bodenwert und dem Wert der baulichen Anlagen (Wert der Gebäude, der besonderen 
Betriebseinrichtungen und der baulichen Außenanlagen) und dem Wert der sonstigen Anlagen ermittelt. 
 
Zur Stützung kommt das Ertragswertverfahren zur Anwendung. 
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6 Sachwertverfahren 

6.1 Baubeschreibung 

Untersuchungen 
· Die Beschreibung des Zustandes reflektiert aus dem rein optisch erkennbaren Zustand. 

Zustandsuntersuchungen bezüglich der Standsicherheit oder hinsichtlich von Bodenverunreinigungen 
wurden nicht vorgenommen. Hierzu bedarf es der Sach- und Fachkunde spezieller Fachleute.  

· Die Baugrundverhältnisse werden, ohne detaillierte Kenntnisse über  die tatsächlichen 
Baugrundverhältnisse zu haben, gutachterlich als ortsüblich vergleichbar erachtet.  Genaue Kenntnisse 
zum Baugrundzustand kann nur ein entsprechendes Baugrundgutachten erbringen. 

· Es wurden keine zerstörerischen Untersuchungen angestellt. Demzufolge konnte auch nicht festgestellt 
werden, ob in den Holzbauteilen gegebenenfalls ein Schwammbefall besteht. Hinweise auf einen Befall 
wurden nicht festgestellt. Das Objekt hinterlässt aus baulicher Sicht einen zum Teil sehr schlechten  
Eindruck mit erheblichen Instandhaltungsrückstau. 

 
Nachfolgend werden die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen bezeichnet: 
(Achtung! Sämtliche nachfolgenden Maßangaben basieren auf den vorhandenen Unterlagen (Bauarchivakte) sowie 
eigenen  Messungen und Schätzungen und haben eine Genauigkeit von ca. +/- 5 %).  
 
Nachfolgend werden die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen bezeichnet: 
 

 

Gebäude Bezeichnung 

1 

Einfamilienhaus 
· 8,99 m x 8,99 m = ca. 80,82 m² 
· Erker: ca. 4,20 m² 
· Gesamt: ca. 85,02 m² 

2 
Garage 
· Ca. 24,87 m² 

3 Terrasse 

4 Gerätehaus 

 
 

· Bebaute Fläche (ohne Terrasse): ca. 109,89 m² 
· GRZ ca. 0,13 
 
Historie (ungefähre Darstellung, basierend auf Erkenntnissen vor Ort und Unterlagen aus der Bauarchivakte) 

o Bauanzeige 09.12.1995 
o Genehmigungsfreies Vorhaben 
o Erklärung des Entwurfsverfasser beim Bauamt SG Bauordnung vom 16.01.1996 (AZ 95 3674) 
o Ca. 2007: Erneuerung der Gastherme 
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6.1.1 Gebäude 1 

Maßangaben, Wohn- und Nutzflächen  
 
· Die Maßangaben beruhen auf den vorhandenen Bauarchivunterlagen, überprüft durch Aufmaß. Die 

geschätzte Genauigkeit beträgt +/- 5%. 
 

 

Erdgeschoss (Innenhöhe ca. 2,50 m) 
 
Gebäude 1:  
· Wohnen/Essen, Wohnen, Flur, Küche, 

Diele, WC, HWR 
· Bebaute Fläche ca. 85,02 m² 
· Wohnfläche laut Zeichnung: Ca. 66,46 m² 
 Wohnfläche laut Aufmaß: Ca. 66,20 m² 
· NFK ca. 0,78 (realistischer NFK) 
 
 

 

Dachgeschoss (Innenhöhe ca. 2,50 m) 
 
· 3 Zimmer, Flur, Bad 
· Bebaute Fläche ca. 80,82 m² 
· Wohnfläche laut Zeichnung: Ca. 45,47 m² 
 Wohnfläche laut Aufmaß:  Ca. 44,80 m² 
· NFK ca. 0,55 (realistischer NFK) 
+ Dachterrasse ca. 20 m² Nfl. 
 
 

· Zusammenfassung 
 Wohnfläche ca.  

 
Ca. 111 m² (EG/DG) laut Aufmaß 
o + Terrasse im EG (ca. 26 m² Nfl.) 
o + Dachterrasse im DG (ca. 20 m² Nfl.) 

 

Mietzustand: 

· Vermietet (unbefristeter Mietvertrag seit ca. 2007) 
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Rohbausubstanz  (Gebäude 1) 
· Typ: Massivhaus 
· Fundament: Bodenplatte, frostfrei gegründet (Streifenfundament) 
· Außenwände: Gasbeton 30 cm + Putz (ca. 32 cm Gesamtstärke) 
· Innenwände: massiv, Stärke entsprechend den statischen Erfordernissen 
· Decken: Stahlbetondecke 
· Dachgeschoss: 
o ausgebautes Satteldach (Neigung ca.45 grd), Sparrendachkonstruktion, beidseitiger Krüppelwalm 
o Harteindeckung (Betondachstein); Zinktraufenanlage 
o Spitzboden erreichbar über Einschubtreppe, Innenhöhe maximal ca. 1,60 m 

Ausbausubstanz  
· Fenster (EG): Kunststofffenster mit doppelter Isolierverglasung; Einbaurollläden (manueller Gurtzug) 
· Heizung: Zentralheizung auf Erdgasbasis 
o Gasttherme (Wolf) und Warmwasserspeicher (Vaillant), Flächenheizkörper (z.B. Konvektoren), Warmwasser zentral 
o Die Therme ist im HWR vom EG untergebracht. Die Therme wurde ca. 2007 erneuert. 

 Elektro:  nach VDE-Norm   
 Innentüren: Röhrenspantüren 
· Treppe: gewendelte offene Holztreppe vom EG bis zum DG 
 Sanitär: 
o EG: wandhängendes  WC (behindertengerecht) und HWB, mit Fenster, halbrunde Dusche mit Echtglas, Fußboden 

gefließt und Wände gefließt, Handtuchheizkörper 
o DG: wandhängendes  WC (behindertengerecht) und HWB, mit Fenster, halbrunde Dusche mit Echtglas, 

Einbauwanne (eingefließt) Fußboden gefließt und Wände gefließt, Handtuchheizkörper 
· Fußböden-EG/DG: überwiegend Fliesen 
· Decke: Im EG mit Paneele und Einbaustrahlern 
 
 Möblierung: 
o Einbauküche, L-Zeile, ca. 2,65 m x 2,95 m, ca. von 2010 
o Hänge- und Unterschränke 
o Ceranfeld, Ablufthaube, Kühl- + Gefrierkombi (Herd und Geschirrspüler gehören dem Mieter) 
o Standwert:�pauschal�1.250�€ 

Baumängel/Bauschäden   
· Tlw. Fassadenverschmutzungen (Moos- und Algenbefall); Kleinere Schäden im Sockelbereich. 
· vereinzelt Verwitterungserscheinungen am Dachüberstand 
· leichte verschlissene Wand-, Boden- und Deckenbeläge entsprechend dem Gebrauch 
· vereinzelt Verschleißerscheinungen an Sanitärkeramik, Fliesen und Armaturen   entsprechend dem Gebrauch 
 im Wesentlichen normaler Instandhaltungszustand entsprechend dem Alter und Gebrauch 

 
 

Garage 
· Massivbau (Wandstärke ca. 24 cm), Bodenplatte 
· Anbau an das Gebäude 1 (gemeinsame Wand) 
· Bebaute Fläche ca.  24,87 m² 
· Nutzfläche ca. Ca. 6,48 x 3,24 m = ca. 21 m² 
· Flachdach mit Pappeindeckung, als Dachterrasse 

ausgebildet 
· Schwingtor,  1 Tür zur Terrasse 

Terrasse 
· Terrassenplatten 
· Ca. 3 m x 8,75 m 
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6.1.2 Bruttogrundfläche- Wohnhaus und NHK 

· Ermittlung der Brutto-Grundfläche entsprechend der SW-RL in Anlehnung an DIN 277-1 2005-02 
 

Gebäude 1- Lage im Objekt Grundfläche (ca.) Bemerkungen 

Kellergeschoss 0 

·  

Erdgeschoss 85,02 

Dachgeschoss 80,82 

insgesamt  165,84 

gerundet 166 

 

NHK 2010  
· Freistehende Einfamilienhäuser, eingeschossig,  voll unterkellert, ausgebautes Satteldach ( Typ 1.21) 
 
  Gebäudestandard 
 Anteil  

in %  
1 2 3 4 5 

 

Außenwände 23   23 0  

Dach 15   15 0  

Fenster und Außentüren 11   11 0  

Innenwände und Türen 11   11 0  

Deckenkonstruktion und 
Treppen 

11   11 0  

Fußböden 5   5 0  

Sanitär 9   6 3  

Heizung 9   7 2  

Sonstige technische 
Ausstattung 

6   6 0 0 

Gesamt 100   95 5 0 

 
Ausstattungsstandardstufe I II III IV V Summe 

NHK�in�€m² 790 875 1.005 1.215 1.515  
Wägungsanteil 0% 0% 95% 5% 0% 100,00% 

Kostenwert     0,00    0,00  954,75   60,75    0,00 1.015,50 
   

Gebäudeteil NHK 2010 in�€/m² Bemerkungen 

EFH 1.015,50 
· freistehendes Einfamilienhaus Typ 1.21,  nicht 

unterkellert 
· ausgebautes Satteldach, Standardstufe III-IV 

Anpassung 
Gebäudekonstruktion: 

1,00 · einzelstehend 

Anpassung 
EG: 

1,015 
· Erker (in BGF berücksichtigt, jedoch NHK-

Aufschlag), Eingangsüberdachung 
Anpassung 
DG 

1,0075 · Krüppelwalmdach 

Gesamt 1.038,46 1.015,5    x 1    x 1,015    x 1,0075     

gerundet 1.040 gerundeter Ansatz  
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6.1.3 Alterswertminderung - Wahl der Abschreibungsmethode 

· Als wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die baulichen 
Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich 
genutzt werden können. Durch diese gesetzliche Definition wird klargestellt, dass die für die 
Verkehrswertermittlungen anzusetzende Restnutzungsdauer (RND) baulicher Anlagen nicht an ihrer 
technischen Lebensdauer, z.B. bezogen auf die noch zu erwartende bautechnische Standdauer, 
abgeleitet aus der Haltbarkeitsgrenze der konstruktiven Bauteile, zu orientieren ist, sondern an der 
voraussichtlichen Dauer ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit. 

 
Alterswertminderung  gem. § 23 ImmoWertV  
 

· Es ist in der Regel eine gleichmäßige Wertminderung (WL = lineare Wertminderung in %) zugrunde zu 
legen.  

 
 

WL = 
GA 

x 100 
 Ga 

Gd 
WL 

= 
= 
= 

Gebäudealter  
übliche Gesamtnutzungsdauer  
lineare Wertminderung 

Gd  

      

 
Orientierungswerte gemäß SW-RL (Sachwert-Richtlinie) 
 
 Gesamtnutzungsdauer in Jahren Bemerkungen 
Standardstufe 3-4 
· Eigener Ansatz 

80  

Korrekturfaktor 0 Keine Besonderheiten 
Gesamtnutzungsdauer 80  
Baujahr 1996  
Gebäudealter 27 Jahre  
Restnutzungsdauer 53 Jahre  

6.1.4 Sachwertberechnung 

Anmerkung 
o Zur Gewährleistung der Modelkonformität wird im ersten Schritt der Sachwert ermittelt mit dem 

vollen Bodenwert für das Flurstück 710/24 
o Bodenwert:�125.250�€ 

 

   Wohnhaus Anbauten 

Bruttogrundfläche in m² gerundet    166,00 0,00 

Normalherstellungskosten im Basisjahr 2010 (ohne BNK) =  1.040,00 0,00 

Baupreisindex im Basisjahr =  100,00 100,00 

aktueller Baupreisindex (Stichtag 15.08.2023) � gilt für Deutschland =  178,30 

Normalherstellungskosten NHK�ohne�BNK�in�%�(in�€) =  307.817,12    0,00 

· Wertansatz für bei der BGF-Berechnung nicht erfasste Bauteile in % der  
Normalherstellungskosten    

o hinreichend in den NHK berücksichtigt 
  0,00 

Normalherstellungskosten�NHK�ohne�BNK�(in�€) =  307.817,12 

BNK�in�%�der�Normalherstellungskosten���(in�€)���������������+ 0,00 %    0,00 

Gesamtherstellungskosten�(inkl.�BNK)�in�€ =  307.817,12 

wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer =  80 Jahre 

wirtschaftliche Restnutzungsdauer geschätzt   53 Jahre 
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Wertminderung wegen Gebäudealter (siehe § 23 ImmoWertV)        
der Gesamtherstellungskosten (lineare Abschreibung)          

-  33,75 % -103.888,28 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlage   = 203.928,84 

Wertanteil�der�baulichen�Außenanlagen�in�€ 
· üblicherweise sind die baulichen Außenanlagen im üblichen Umfang im 

Sachwert enthalten 
· zusätzlicher Ansatz für Terrasse, Zuwegung, Einfriedung,  

Geräteschuppen (Gebäude 4) 

3,5 % 7.137,51 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
· Garage (pauschalisierter alterswertgeminderter Zeitwert) inkl. 

Dachterrasse auf Garage 
  9.000,00 

Wertanteil�der�Möblierung�in�€          
· Einbauküche 

  1.250,00 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlage�insgesamt�in�€   221.316,35 

o zuzüglich�des�Wertes�des�Grund�und�Bodens�in�€�gerundet   + 125.250,00 

vorläufiger�Sachwert�inklusive�Wert�des�Grund�und�Bodens�in�€  346.566,35 

6.1.5 Plausibilisierung des vorläufigen Sachwertes  

Der Gutachterausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen hat in seinem Marktbericht 2019 folgende 
Marktdaten veröffentlicht. 
 

 

 
 

Das zu bewertende Grundstück lässt sich in die dargestellten Kategorien einordnen. 
 

Ansatz Wohnfläche im EG/OG/DG in m²:  111  

Wohnflächenpreis�nach�Bodenrichtwertlage�in�€/m² 2.264 251.304,00 

Wohnflächenpreis�nach�Räumlicher�Lage�in�€/m² 2.909 322.899,00 

Mittelwert aus beiden  287.101,5 

Anpassung an das Jahr 2023 1,15 330.166,73 
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6.1.6 Marktanpassung des vorläufigen Sachwertes  

· Marktanpassung auf der Basis von Sachwertfaktoren; Quelle: Marktbericht 2019, Seite 57 ff 

 
 
Anwendung der Funktion: 
o Der Sachverständige wählt das Richtwertniveau = 100 €/m² bis 200 €/m² 

 
k  (bei 100 €/m²)�=�0,99; k��(bei�200�€/m²)�=�1,078;  
k��(bei�140�€/m²)�=�1,025 
 
Vorläufiger Anpassungsfaktor  1,025 

Anpassung an das Jahr 2023 
o Die Marktdaten des Markberichtes 2019 basieren auf den Daten der Jahre 2018/2019 

0,15 

Tatsächliche Marktlage im Bereich des Grundstücks (Einschätzung des Gutachters) 
o Einschätzung des Gutachters (aktuelle Marktlage) 
o Marktunsicherheit, steigende Zinsen 

-0,15 

Vermieteter Zustand des Objektes -0,05 

Gesamt     0,9750 
 
 

vorläufiger Sachwert    346.566,35 € 

o Marktanpassungsfaktor  = Abschlag 0,975 -8.664,16 € 

marktangepasster Sachwert  337.902,19 € 

· Wertminderung wegen zusätzlicher Baumängel und Bauschäden  (siehe 
§ ( (2) ImmoWertV) in %   

o Baumängel/Bauschäden, Kleinstschäden 
-1 % -3.379,02 € 

· zusätzliche wirtschaftliche Wertminderung (siehe § ( (2) ImmoWertV) 
in % 

0 %    0,00 € 

· Abzüglich Bodenwert   -125.250,00 € 

· Wert des Erbbaurechts (Bodenwertvorteil)   50.284,81 € 

  259.557,98 € 
 

Gerundet: 260.000�€ 
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7 Ertragswertermittlung  

Die Definition des Ertragswerts lässt sich aus den Vorschriften über das Ertragswertverfahren in der 
ImmoWertV ableiten. Danach handelt es sich um die Summe aus Bodenwert und Gebäudeertragswert. Das 
Ertragswertverfahren wird eingesetzt, um den Verkehrswert solcher Immobilienobjekte zu ermitteln, bei 
denen der Ertrag aus dem Grundstück der wichtigste Wertfaktor ist, z. B. Mehrfamilienhäuser, 
Geschäftshäuser, gemischtgenutzte Immobilien. 

7.1 Mieterträge 

derzeitiger Mietertrag:    
 
Das Objekt ist derzeit vermietet. Ein Mietvertrag wurde zugereicht. 
 

Bezeichnung Wohnung 

Mietgegenstand 
Ahornweg 15 in 18556 Wiek 
Haus mit Garage und Garten 

Keine Angabe der Wohnfläche 

Mieter .. wird aus Datenschutzgründen nicht genannt 

Mietvertragsbeginn 01.03.2007 

Mietvertragsdauer Unbefristet 

monatl. Miete (netto-kalt) 630 € 

Letzte Erhöhung Ab�01.05.2022:�780�€/Monat�netto-kalt 
  

 
marktüblicher Mietertrag: 
 

Der marktüblich erzielbare Mietertrag wird im Wesentlichen von folgenden Punkten bestimmt: 
 

o von der Lage des Mietobjektes (Zentrumsnähe / vom Grad der Bebauung / Geschäftslage / 
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel / gesellschaftliche Akzeptanz des Standortes u. a.) 

o von der Größe der Räume, vom Ausstattungsgrad 
o von dem Vorhandensein ausreichender Stellplatzkapazität 
o von dem allgemeinen örtlichen Bedarf  / Nachfrage an Wohnraum und Geschäftsraum dieser 

Ausstattung in der zu bewertenden Lage  
 
Einen qualifizierten Mietspiegel gibt es für Wiek nicht. 
 
Der Sachverständige schätzt die Mieten in Wiek wie folgt ein. 
 
· Gilt nicht für Neubauten mit Baujahr nach 2010 
 

Wohnung bis 50 m² 
Gute Ausstattung 

in�€/m² 

Wohnung 50 bis 100 m² 
Gute Ausstattung 

in�€/m² 

Wohnung > 100 m² 
Gute Ausstattung 

in�€/m² 

7,00 bis 9,00 6,00 bis 8,00 5,50 bis 8,00 
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Basierend auf den dargestellten Marktdaten hält der Sachverständige folgende Ansätze für marktgerecht: 
 

Mietbestandteil Ansatz 
(netto-kalt im Monat) 

Bemerkungen 

Wohnfläche im EG/DG inkl. 
Grundstücksnutzung 

111 m² Wfl. x 7,50�€/m² 
 = 832,50 € 

 

Baulichen Nebenanlagen: 
Terrasse, Garage, Dachterrasse 
etc. 

67,50 €/Monat  

Gesamt 900 € 
· gerundet auf volle 10 € 

 = 900 €/Monat 

 
Die�Aktuelle�Miete�ist�geringer�780�€,�der�Gutachter unterstellt einen kapitalisierten Mietertragsausfall. 

7.1.1 Bewirtschaftungskosten 

· Der Erbbauzins ist nicht über die Nebenkosten auf Mieter umlagefähig. Er ist nicht als 
Betriebskosten anzusehen. 

 
Verwaltungskosten 

Gesamtobjekt 
: 

...�€�je�Einheit��pro�Jahr 
(eigener Ansatz) 

255 € x 1  = 255,00 

Erbbauzinsen : 
rechnerisch zulässige 

Erbbauzinsen 
     = 785,96 

Instandhaltungskosten 
(Hauptwohnflächen) 

: 
...�€/m²�Nfl.�pro�Jahr� 

eigener Ansatz  
111 m² x 12,00 €/m² = 1.332,00 

Sonstige 
Instandhaltungskosten 

: 
...�€/m²�Nfl.�pro�Jahr� 

eigener Ansatz  
0 m² x 0  = 0,00 

Instandhaltungskosten : 
Außenanlagen + Garage 

 =��€/Jahr 
(pauschal-anteilig) 

120 € x 1  = 120,00 

Mietausfallwagnis : 
.. % der Netto-Kaltmiete x 12 
Monate = (siehe WertR 91) 

2,00 % x 10.800 €  216,00 

Gesamt         2.708,96 
 

Gerundet: 2.710 
 
Quelle: Marktbericht des Gutachterausschusses 2019 
 

 
 
· Wertmethodischer Ansatz des Gutachters: 2 % 
 
Restnutzungsdauer:  analog Sachwertverfahren = 53 Jahre 
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7.1.2 Ertragswertberechnung (Stützung) 

Mieteinheiten 
Nutz- bzw. 

Wohnfläche  
in ca. m² 

Nettokaltmiete  

Monatlich jährlich 

in�€/m2 in�€ in�€ 

EFH+ Grundstück    900 10.800,00 

o jährliche Nettokaltmiete insgesamt: 10.800,00 

o Bewirtschaftungskosten� jährlich� insgesamt� in� €� (siehe�
Einzelaufschlüsselung) ;angesetzte BW-Kosten entsprechen 

-25,09% -2.710,00 

jährlicher Reinertrag = 8.090,00 

Reinertragsanteil�des�Bodenwertanteils�der�den�Erträgen�zuzuordnen�ist�(in�€):�  

Fläche 
in m2 

Bodenwert in 
€/m2 

anteiliger 
Bodenwert 

Liegenschaftszins- 
satz in % 

 

  125.250,00 2,00 -2.505,00 

Ertrag des Eigentums  5.585,00 

Vervielfältigter einschließlich Abschreibung   

bei einem Liegenschaftszinssatz von (in %):    2,00  

und einer Restnutzungsdauer von  53 Jahren X 32,495 

vorläufiger�Ertragswert�der�baulichen�Anlage�(in�€)��=� 181.484,58 

o Behebung von Schäden, Sonstiges  
o siehe SW-Berechnung; gerundeter Ansatz 

in�€ -3.379,02 

zusätzliche wirtschaftliche Wertminderung/Werterhöhung 
o aktuelle Mindermiete�120�€/Monat�=�1.440�€�Jahr 
o pauschale Mindermiete über 2 Jahre, dann Anpassung auf 

900�€ 

in�€ -2.880,00 

Bodenwertanteil�des�anteiligen��Grundstücks��in�€�+� 125.250,00 

Zeitwert von Möblierung (Einbauküche) 1.250,00 

Vorläufiger Ertragswert  des Grundstücks 301.725,56 

1,02000 2,8563347492 0,3500990212 in�€/m² !Division durch Null 

· abzüglich Bodenwert -125.250,00 

· Wert des Erbbaurechts (Bodenwertvorteil) 50.284,81 

Ertragswert  des Grundstücks 226.760,37 

     

 
Es gibt wenige verifizierbare Daten (z.B. Liegenschaftszins) bei vermieteten Häusern im 
Erbbaurecht, deshalb bleibt der Ertragswert bei der Verkehrswertbildung unberücksichtigt. 
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8 Verkehrswert 

Sachverständigenseits wird der vorläufige Verkehrswert nur vom Sachwert abgeleitet. Der Ertragswert 
dient nur der Stützung. 
 

· marktangepasster Sachwert  (SW)  - gerundet  260.000,00 € 

 
 

Somit wird der Verkehrswert  §  194 BauGB  

eines Erbbaurechtes,  
eingetragen im Grundbuch von Wiek Blatt 2567 

 
an dem im Grundbuch von Wiek Blatt 2566 eingetragenen Grundstücks 

 
Ahornweg 15 in 18556 Wiek 

 

zum Wertermittlungsstichtag 24.November 2023 

geschätzt mit 

260.000�€  
 
 
 

8.1.1 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1 Auszug aus dem Stadtplan, Regionalplan 

Anlage 2 Auszug aus dem Katasterplan 

Anlage 3 Luftbild mit Bezeichnung der baulichen Anlagen 

Anlage 4 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Wiek von 2004 

Anlage 5 Auszug aus der 2.Änderung des einfachen B-Planes Nr. 1 

Anlage 6 Vermessungsplan von 1995 

Anlage 7-9 Grundrisse, Schnitt und Ansichten entnommen der Bauarchivakte 

Anlage 10-12 Fotoansichten  

Anlage 13 Baulastauskunft 

Anlage 14 Darstellung der Flurstücksdaten 
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9 Beantwortung der Fragen laut Auftrag 

Verkehrs- und Geschäftslage 
o mittlere Wohnlage / keine Geschäftslage  

 
Postalische Anschrift 
o Ahornweg 15 in 18556 Wiek 

 
Nutzungsberechtigte + weitere Ansprechpartner:  
o Vermietet 
o Der Mieternamen wird dem Gericht gesondert mitgeteilt. 

 
Gewerbebetrieb 
o In dem zu bewertenden Eigentum  wird kein Gewerbebetrieb geführt. 

 
Maschinen und Betriebseinrichtungen 
o Maschinen und Betriebseinrichtungen sind  nicht vorhanden.  
o Die Einbauküche wurde mitbewertet und ist im ausgewiesenen Verkehrswert enthalten. 

 
Hausschwamm 
 

· Der Befall mit Echtem Hausschwamm konnte visuell nicht festgestellt werden. Ein Befall ist sehr 
unwahrscheinlich, es wurden keinerlei Hinweise gefunden. 

 
Baulasten 
· keine Eintragungen 
 
Sonstiges 
· kein getrenntes Eigentum, keine Flurbereinigung 
 
Kaminkehrer 
 18556 Wiek 
 

Energiepass 
· Nicht vorhanden  
 
baubehördliche Beanstandungen 
· Keine bekannt 
 
Überbauungen 
· Das Grundstück wird nicht überbaut und vom Grundstück gehen keine Überbauungen aus 
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10 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.November 2014 (BGBl. I S. 1748) 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung � Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken � 
Immobilienwertermittlungsverordnung � ImmoWertV vom 19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639) 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien � Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der 
Fassung vom 1. März 2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006) einschließlich der Benachrichtigung vom 1. Juli 2006 
(BAnz Nr. 121 S. 4798) 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie � SW-RL) in der Fassung vom 5. September 2012 (BAnz 
AT 18.10.2012) 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie � VW-RL) in der 
Fassung vom 11. Januar 2011 (BAnz Nr. 24 S. 597) 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie � BRW-RL) in der Fassung vom 20. März 
2014 (BAnz AT 11.04.2014) 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2014 (BGBl. I S. 1218) 
EnEV: 
Energieeinsparverordnung � Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik 
bei Gebäuden i. d. F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 18. November 2013 (BGBl. I S. 3951) 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung � Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung � Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25. November 2003 (BGBl. I 
S. 2346), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie � Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und 
Mietwertermittlung vom 18. Juli 2007 ([1], Abschnitt 2.12.4) 
DIN 283: 
DIN�283�Blatt�2�„Wohnungen;�Berechnung der�Wohnflächen�und�Nutzflächen“�(Ausgabe�Februar�1962;�obwohl im 
Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 

Verwendete Wertermittlungsliteratur 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung � Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter 
Immobilienbewertung, Sinzig 2015 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung � Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter 
Immobilienbewertung, Sinzig 2015 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- und 
Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Version 26.0, Sprengnetter 
Immobilienbewertung, Sinzig 2014 

[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht � Kommentar zur 
Immobilienwertermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010 

[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 � Kommentar zu der neuen Wertermittlungsrichtlinie 
zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014 

[6] Sprengnetter / Kierig: 1 x 1 der Immobilienbewertung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014 
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11 Erklärung des Sachverständigen 

Dieses Wertgutachten wurde von mir aufgrund meiner Sachkenntnis nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ich 
versichere in der Sache unbeteiligt zu sein und am Ergebnis meiner Ermittlungen nicht interessiert zu sein. 

Sichtbare Mängel, welche die vereinbarten oder nach den Umständen vorauszusehenden Nutzungsmöglichkeiten 
beeinträchtigen, wurden, soweit sie von außen sichtbar waren, im Wertgutachten berücksichtigt. Für verdeckte, 
verschwiegene und visuell nicht erkennbare Mängel (insbesondere Altlasten) sowie falsche Angaben des 
Auftraggebers und der Ämter übernimmt der Unterzeichner keine Haftung. 

Dem Gutachten zugrundegelegte Feststellungen werden nur soweit getroffen, wie sie augenscheinlich erkennbar und 
aus Sicht des Gutachters nachhaltig wertrelevant sind; so werden zum Beispiel vorhandene Abdeckungen von Wand-, 
Boden- und Deckenflächen nicht entfernt, die Funktionsfähigkeit von Fenster, Türen, Heizung, Beleuchtung usw. 
ausdrücklich nicht geprüft und versteckte Baumängel und Bauschäden z.B. Rohrleitungsfraß, tierische und pflanzliche 
Schädlinge, Asbestbestandteile in Baustoffen u. a. möglicherweise nicht vollständig erfasst. 

Alle Berechnungen erfolgen mit PC-Programmen die mehr Stellen verarbeiten als ausgedruckt werden, deshalb 
können sich bei manueller Nachrechnung Abweichungen ergeben. 
 
Gragetopshof, den 24.11.2023 
 
 

 
 
 
 
 

Dipl. Ing. Ingo Kuhwald 
 

Mitglied im Oberen Gutachterausschuss des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Mitglied im Gutachterausschuss der Hansestadt Rostock und des Landkreises  Rostock 

 
durch die Industrie und Handelskammer Rostock   

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

 
Der Sachverständige bescheinigt mit seiner Unterschrift zugleich, dass Ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. 
Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung 
oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung unserer Partnerschaft gestattet. 
 
Der Sachverständige haftet für Schäden nur dann, wenn er oder seine Mitarbeiter die Schäden durch 
fehlerhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.  
Die Haftung des Auftragnehmers wird der Höhe nach beschränkt auf den Umfang des 
Versicherungsschutzes seiner Haftpflichtversicherung, mit Ausnahme der Haftung für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung des Sachverständigen ist auf 
Vermögensschäden von 10 % des ermittelten Verkehrswertes maximal jedoch auf die Höhe der 
Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung begrenzt. Der Auftragnehmer erklärt, er ist wie folgt 
versichert:  
 

o Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Sachverständige / Gutachter 
o Versicherungssumme: 255.645,94 Euro 

 
Schadensersatzansprüche, die nicht der kurzen Verjährungsfrist des BGB unterliegen, verjähren nach drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Wertermittlungsstichtag.  



 
 
 

   

 

 

 

 

Quelle: Lizenz über gaia-mv.de; © GeoBasis-DE/M-V 

 
Quelle: Lizenz über gaia-mv.de; © GeoBasis-DE/M-V (2023) 

 Darstellung der Lage des Grundstücks (Regionalplan + Stadtplanauszug) 
lizenziert für Ingo Kuhwald   
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 Auszug aus dem Katasterplan   
Quelle: Lizenz über gaia-mv.de; © GeoBasis-DE/M-V (2023) 
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Luftbild  (unmaßstäblich), Quelle: Lizenz über gaia-mv.de; © GeoBasis-DE/M-V (2023) 

 

 
Lageplan der Baulichen Anlagen: 1) Wohnhaus; 2) Garage 
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan von 2004 

o Das Flurstück 710/24 liegt im Wohngebiet 

 

 

 
Darstellung der Bauleitplanung 
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 Auszug aus der 2.Änderung des einfachen B-Planes�Nr.�1�„Wohngebiet�Nord“ 

Rechtskraft 2016 
Der Ursprungsplan ist von 1994 
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Baulastauskunft: Negativbescheid 
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 Darstellung der Flurstücksdaten 
https://www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten/Karten/Lufvermoegen 
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Flurstück 710/24 


